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14. Kundmachung: Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über gemeinsame Maßnahmen des Bundes und der Länder 
beim Personalaufwand für Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen, bei der Förderung des 
Wohnbaus und der Wohnhaussanierung sowie bei der Dotierung des Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds 

14. 

Kundmachung des Landeshauptmannes vom 
7. März 1989, betreffend die Vereinbarung 
gemäß Art. 15 a B-VG über gemeinsame 
Maßnahmen des Bundes und der Länder beim 
Personalaufwand für Lehrer an allgemeinbil
denden Pflichtschulen, bei der Förderung des 
Wohnbaus und der Wohnhaussanierung sowie 
bei der Dotierung des Umwelt- und Wasser-

wirtschaftsfonds 

Der Wiener Landtag hat am 24. Februar 1989 den 
Abschluß nachstehender Vereinbarung gemäß § 139 
Abs. 2 der Wiener Stadtverfassung genehmigt: 

Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG über ge
meinsame Maßnahmen des Bundes und der Länder 
beim Personalaufwand für Lehrer an allgemeinbil
denden Pflichtschulen, bei der Förderung des 
Wohnbaus und der Wohnhaussanierung sowie bei 
der Dotierung des Umwelt- und Wasserwirtschafts
fonds 

Der Bund, vertreten durch die Bundesregierung, 
und die Länder 

Burgeniand, 
Kärnten, 
Niederösterreich, 
Oberösterreich, 
Salzburg, 
Steiermark, 
Tirol, 
Vorarlberg und 
Wien, 

jeweils vertreten durch den Landeshauptmann, 
schließen die folgende Vereinbarung gemäß 
Art. 15 a B-VG: 

Personalaufwand für Lehrer an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen 

Artikel 1 

Der Bund und die Länder kommen überein, 
gemeinsam Maßnahmen zu setzen, die eine strenge 
Kontrolle der Stellenplanbewirtschaftung sicherstel
len. Dies solf insbesondere durch folgende Vor
gangsweise erreicht werden: 
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1. Die für die Erstellung des jeweiligen Landes
stellenplans für allgemeinbildende Pflichtschu
len maßgeblichen Rundschreiben des Bundes
ministeriums für Unterricht, Kunst und Sport 
werden unter Bedachtnahme auf die bestehen
den gesetzlichen Grundlagen laufend über
prüft und erforderlichenfalls im Einvernehmen 
mit den Ländern rechtzeitig angepaßt, wobei 
auf die bestehende Schulorganisation Rück
sicht zu nehmen ist. 

2. Die vorläufigen Landesstellenpläne werden bis 
15. Mai auf Grund der erwarteten Schüler
und Klassenzahlen für das kommende Schul
jahr dem Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport vorgelegt werden. Das 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Sport wird die Entscheidung über die 
vorläufigen Stellenpläne den Ländern bis 
31. August mitteilen, andernfalls gelten die 
eingereichten Stellenpläne - unbeschadet des 
Abs. 2 - als genehmigt. 
Nach Schulbeginn werden die Länder dem 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Sport bis spätestens 15. Oktober die tatsächli
chen Schüler- und Klassenzahlen zur Über
prüfui:i:g der vorläufigen Stellenpläne vorlegen. 
Eine Anderung der genehmigten vorläufigen 
Stellenpläne ist nur in dem Ausmaß zulässig, 
als die tatsächlichen Schüler- und Klassenzah
len von den der Erstellung der Stellenpläne 
zugrundeliegenden Zahlen abweichen. Stich
tag ist der 15. September. 

3. Es wird einvernehmlich ein Kontrollsystem 
eingerichtet, das die laufende Überprüfung der 
Einhaltung der Stellenpläne durch das Bun
desministerium für Unterricht, Kunst und 
Sport (allenfalls auch die Organe der Schul
verwaltung des Bundes in den Ländern) 
ermöglicht, wobei festgestellte Überschreitun
gen der Stellenpläne den Ländern jeweils 
unverzüglich mit den zu treffenden Maßnah
men mitgeteilt werden. 

4. Im Rahmen dieses Kontrollsystems werden die 
Länder dem Bundesministerium für Unter
richt, Kunst und Sport ab dem Schuljahr 
1989 /90 insbesondere folgende Unterlagen 
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